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Landkreis Börde
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
einer tiergesundheitsrechtlichen Allgemeinverfügung des Landkreises Börde

Der Landkreis Börde erlässt folgende:  
Tiergesundheitsrechtliche Allgemeinverfügung
zum Schutz gegen die Aviäre Influenza (Geflügelpest)
1.  In der Ortschaft Bahnhof Dreileben / Drackenstedt ist am 02.03.2021 der Verdacht 

auf Geflügelpest bei einem Wildvogel amtlich festgestellt worden. 
2. Es werden ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet gebildet.
 2.1.  Zum Sperrbezirk erklärt wird:
  •  in der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-Börde die Ortschaft Bahnhof 

Dreileben / Drackenstedt.
 2.2. Zum Beobachtungsgebiet erklärt werden:
  • In der EG Stadt Wanzleben-Börde die Ortschaft Dreileben
  • In der VerbG Obere Aller die Ortschaften Drackenstedt und Druxberge
  • In der EG Hohe Börde die Ortschaft Bahnhof Ochtmersleben. 
3.  Für die unter Ziffer 2. benannten Gebiete wird die Aufstallung von gehaltenem Ge-

flügel und von in Gefangenschaft gehaltenen Vögel anderer Arten angeordnet. 
4.  Die Einhaltung der amtlichen Anordnungen wird mittels Vor-Ort-Kontrollen durch 

Behördenpersonal überprüft. Bei Verstößen ist die Kontrolle für den Betroffenen 
kostenpflichtig. 

5.  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und 
ist unverzüglich umzusetzen.

Begründung: 
Zu 1., 2. und 3.
Diese tiergesundheitsrechtliche Allgemeinverfügung ergeht auf Grundlage des § 38 Abs. 
11 TierGesG i. V. m. §§ 55 Abs. 1 und 56 Abs. 1 i. V. m. § 21 GeflpestV. Demnach kann 
die zuständige Behörde zur Bekämpfung eine entsprechende Verfügung erlassen. Der 
Landkreis Börde ist für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Tierseu-
chenbekämpfung sachlich gemäß § 24 Abs.1 Tier-GesG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 der 
ZustVO SOG LSA und örtlich gemäß §§ 1, 3 VwVfG i. V. m. § 1 VwVfG LSA zuständig. 
Ist der Verdacht der Geflügelpest bei einem Wildvogel amtlich festgestellt wurden, so 
kann die zuständige Behörde ein Gebiet um den Fundort des erlegten oder tot aufgefun-
denen Wildvogels mit einem Radius von mindestens einem Kilometer als Sperrbezirk 
festgelegt. Darüber hinaus legt die zuständige Behörde um den Fundort des erlegten oder 
tot aufgefundenen Wildvogels ein Beobachtungsgebiet fest. Der Radius von Sperrbezirk 
und Beobachtungsgebiet zusammen beträgt mindestens drei Kilometer.
In der Ortschaft Bahnhof Dreileben / Drackenstedt ist am 26.02.2021 ein verendeter 
Wildvogel aufgefunden wird. Am 02.03.2021 wurde das hochpathogene Influenzavirus 
des Subtypen H5 im Landesamt für Verbraucherschutz in Stendal nachgewiesen. Somit 
wurde der Verdacht auf Geflügelpest bei einem Wildvogel amtlich festgestellt. Aus die-
sem Grund wurde die Bildung eines Sperrbezirks und eines Beobachtungsgebiets, mit 
der Pflicht zur Aufstallung von gehaltenem Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, 
Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) und von in Gefangenschaft 
gehaltenen Vögeln anderer Arten angeordnet. Bei der Gebietsfestlegung wurden die 
Strukturen des Handels und der örtlichen Gegebenheiten, natürliche Grenzen, epidemio-
logische Erkenntnisse, ökologische Gegebenheiten, Überwachungsmöglichkeiten sowie 
das Vorhandensein von Schlachtstätten berücksichtigt. Die Aufstallung muss entweder 
in geschlossenen Ställen oder unter einer entsprechenden Schutzvorrichtung erfol-
gen. Diese muss aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten 
dichten Abdeckung (wasserdicht) und mit einer gegen das Eindringen von Wildvö-
geln gesicherten Seitenbegrenzung (Maschenweite bis 25 mm) bestehen. 
Die vorstehende Anordnung ist geeignet, um den Ausbruch der Tierseuche im Landkreis 
Börde schnell und wirksam zu verhindern. Es ist zu befürchten, dass es zu einer Ein-
schleppung in die Nutztierbestände kommt, da es sich bei dem Erreger um einen hoch-
ansteckenden Typ handelt. Die Aufstallung ist effektiv und führt schnell zu einer hohen 
Wirksamkeit hinsichtlich der Verhinderung des Kontaktes mit Wildvögeln. Die Maßnah-
men sind auch erforderlich, da keine milderen, aber gleich wirksamen Mittel ersichtlich 
sind. Eine Abwägung der widerstreitenden Interessen ergibt hier, dass die angeordneten 
Maßnahmen auch angemessen sind. 
Zu 4.
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2, § 3 und § 5 Abs. 1 VwKostG LSA sind Kosten für Amtshand-
lungen zu erheben, wobei die Kosten von demjenigen zu tragen sind, der Anlass zu der 
Amtshandlung gegeben hat. 
Zu 5. 
Auf Grundlage des § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und 
damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung 
folgt, festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit wurde zur Verhütung der Weiterver-
breitung der Geflügelpest oder auch Einschleppung in Hausgeflügelbestände Gebrauch 
gemacht.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Börde, Bornsche Str. 2 in 39340 
Haldensleben schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Der Widerspruch hat aufgrund des § 37 Satz 1 Nr. 12 des Gesetzes zur Vorbeugung vor 
und Bekämpfung von Tierseuchen in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2018 (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) keine aufschiebende Wirkung. Beim Ver-
waltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206 in 39104 Magdeburg kann ein Antrag 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.
Belehrung über ordnungswidriges Handeln:
Ordnungswidrig handelt derjenige Geflügelhalter, der gegen die Aufstallungsanordnung 
dieser Allgemeinverfügung verstößt. Der Verstoß kann gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 b Tier-
GesG i. V. m. der Geflügelpestverordnung (GeflpestV) als Ordnungswidrigkeit mit ei-
nem Bußgeld geahndet werden. Das Bußgeld kann je nach Schwere des Verstoßes bis zu 
30.000 Euro betragen.
Haldensleben, den 04.03.2021
gez.Martin Stichnoth
Landrat
Rechtsgrundlagen:  
•   (TierGesG) Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert am 22.11.2019 (BGBl. I S. 1626)
•   (GeflpestV) Geflügelpestverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15.10.2018 (BGBl. I S. 1665)
•   (ZustVO SOG) Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten 

der Gefahrenabwehr vom 31.07.2002 (GVBl. LSA S. 328), zuletzt geändert am 

18.12.2018 (GVBl. LSA, S. 443)
•   (VwVfG) Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert am 21.06.2019 (BGBl. I S. 846)
•   (VwVfG LSA) Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698) zuletzt geän-
dert am 08.04.2020 (GVBl. LSA S. 134)

•   (VwKostG LSA) Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 
27.06.1991 (GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert am 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 
340)

Allgemeine Hinweise:
Jede Haltung von Geflügel (Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tau-
ben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel) muss bei der zuständigen Behörde angezeigt 
sein (§ 26 Viehverkehrsverordnung). Dies gilt auch für reine Hobbyhaltungen und ab 
dem ersten gehaltenen Tier. Tierhalter, die ihre Geflügelhaltung noch nicht angezeigt 
haben, sind daher aufgefordert, dies umgehend nachzuholen. Ein Verstoß gegen die An-
zeigepflicht kann mit einem Bußgeld bis zu 30.000 Euro geahndet werden.
Auf die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen zur Fütterung und Tränkung von Ge-
flügel wird ausdrücklich hingewiesen sowie das Tragen von Schutzkleidung wird emp-
fohlen. (§§ 3, 5 und 6 GeflpestV).
Weiterführende Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite des Landkreises 
Börde https://www.landkreis-boerde.de/landkreis/kreisverwaltung/struktur/dezernat-2/
amt-fuer-gesundheit-und-verbraucherschutz/veterinaerwesen/.
Verhaltensmaßregeln für den Sperrbezirk gemäß §§ 55 Abs. 1 und 56 i. V. m. § 21 
Abs. 2 GeflpestV
Im Sperrbezirk sind gehaltenes Geflügel und die in Gefangenschaft gehaltenen Vögel 
anderer Arten in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten.
Geflügelhaltungen im Sperrgebiet, die weder im Landkreis registriert noch bei der Tier-
seuchenkasse gemeldet sind, haben sich der Veterinärbehörde unverzüglich anzuzeigen.
Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass an den Ein- und Ausgängen der Ställe oder an 
sonstigen Standorten, an denen Geflügel gehalten wird, Matten oder sonstige saugfähige 
Bodenauflagen ausgelegt werden und diese mit einem wirksamen Desinfektionsmittel 
getränkt und stets damit feucht gehalten werden. 
Gehaltene Vögel und Bruteier dürfen aus einem Bestand nicht verbracht werden.
Tierische Nebenprodukte von gehaltenen Vögeln dürfen nicht aus einem Bestand ver-
bracht werden. 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Team Veterinärwesen des Amtes 
für Gesundheit und Verbraucherschutz des Landkreises Börde unter der Telefonnummer 
03904 7240-4318 unverzüglich zu melden.
Ein innerhalb eines Sperrbezirks gelegener Stall oder sonstiger Standort, an dem Vögel 
gehalten werden, darf von betriebsfremden Personen nicht betreten werden. Dies gilt 
nicht für den den Stall oder sonstigen Standort betreuenden Tierarzt, dessen jeweilige 
Hilfspersonen sowie die mit der Tierseuchenbekämpfung beauftragten Personen der zu-
ständigen Behörde.
Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht freigelassen wer-
den.
Frisches Fleisch, Hackfleisch oder Separatorenfleisch, Fleischerzeugnisse, Fleischzube-
reitungen, das oder die von gehaltenen Vögeln oder von Federwild aus dem Sperrbezirk 
gewonnen worden sind, dürfen nicht verbracht werden.
Verhaltensmaßregeln für das Beobachtungsgebiet gemäß §§ 55 Abs. 1 und 56 i. V. 
m. § 21 Abs. 2 GeflpestV
Im Beobachtungsgebiet gehaltenes Geflügel und die in Gefangenschaft gehaltenen Vögel 
anderer Arten sind in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten.
Geflügelhaltungen im Beobachtungsgebiet, die weder im Landkreis registriert noch bei 
der Tierseuchenkasse gemeldet sind, haben sich der Veterinärbehörde unverzüglich an-
zuzeigen.
Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass an den Ein- und Ausgängen der Ställe oder an 
sonstigen Standorten, an denen Geflügel gehalten wird, Matten oder sonstige saugfähige 
Bodenauflagen ausgelegt werden und diese mit einem wirksamen Desinfektionsmittel 
getränkt und stets damit feucht gehalten werden. 
15 Tage nach Festlegung des Beobachtungsgebietes dürfen gehaltene Vögel aus dem 
Beobachtungsgebiet nicht verbracht werden.
30 Tage nach Festlegung des Beobachtungsgebietes dürfen gehaltene Vögel nicht zur 
Aufstockung des Wildvogelbestandes freigelassen werden und darf Federwild nur mit 
Genehmigung oder auf Anordnung der zuständigen Behörde bejagt werden.

Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages des Landkreises Börde  
am 11.03.2021

Die nächste ordentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Börde findet am Don-
nerstag, den 11.03.2021, um 16:00 Uhr, Ohrelandhalle Haldensleben, Magdeburger Stra-
ße 57, 39340 Haldensleben, zu folgender Tagesordnung statt.
Die Sitzung ist öffentlich. Angesichts der aktuellen Situation (Corona–Pandemie) wer-
den Besuchergruppen nicht zugelassen. Ich bitte Einzelpersonen, um Infektionsrisiken 
für sich und andere auszuschließen, möglichst davon abzusehen, persönlich zu erschei-
nen. Bei Teilnahme an der Sitzung ist die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hy-
gienevorschriften sowie das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder auch 
Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2) erforderlich.
Besucherinnen und Besucher müssen ihre Identität (Name, Vorname, Anschrift, Erreich-
barkeit) in einer Besucherliste eintragen und Fragen zu ihrem Ansteckungsrisiko beant-
worten. Dies dient einer möglichen Rekonstruktion von Infektionswegen. 
Einwohnerfragen können vorab schriftlich eingereicht werden. 
Öffentlicher Teil
1  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der anwe-

senden Kreistagsmitglieder und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4  Feststellung der Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 02.12.2020 - öffent-

licher Teil
5  Mitteilung des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten, Eilentscheidungen 

und Bekanntgabe der von den beschließenden Ausschüssen gefassten Beschlüsse
6 öffentliche Vorlagen
6.1 Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Börde
6.2  Satzung über die Führung und Verwendung des Wappens, des Logos und des Sym-

bols des Landkreises Börde
6.3  Umsetzung des Sportförderprogramms auf Grundlage der Richtlinie des Landkrei-

ses Börde zur Förderung des Sportes durch den Kreissportbund Börde e.V.
6.4  Bestellung der stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates der Anstalt des 

öffentlichen Rechts „Kommunalservice Landkreis Börde AöR“

6.5  Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten für den Landkreis Börde
6.6 Bestellung der Behindertenbeauftragten des Landkreises Börde
6.7  Antrag der AfD-Fraktion - Medizinische Versorgung im Landkreis Börde sichern - 

die Daseinsvorsorge vor Ort stärken
6.8  Information über die Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten im Haushalts-

jahr 2020
6.9 Sachstand Förderschulcampus
6.10  Information zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Kommunalser-

vice Landkreis Börde AöR für die Jahre 2020-2025
7 Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
8  Feststellung der Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 02.12.2020 - nichtöf-

fentlicher Teil
9 nichtöffentlich zu beratende Themen
Öffentlicher Teil
10 Schließung der Sitzung
Haldensleben, 02.03.2021
gez. Stichnoth

Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des Kreisausschusses  
vom 24.02.2021

Nichtöffentlicher Teil
Beschluss Nr. 0238/30/2021: Der Kreisausschuss beschloss die Vergabe einer Leistung 
zur Erneuerung der Telekommunikations-Infrastruktur in der Kreisverwaltung des Land-
kreises Börde an die COM plan + service GmbH mit Sitz in 01097 Dresden, Fritz-Reu-
ter-Str. 32c, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Andreas Passin.
Beschluss Nr. 0239/11/2021: Der Kreisausschuss beschloss im Einvernehmen mit dem 
Landrat die unbefristete Einstellung von Herrn Mike Uhlemann als Amtsleiter Gebäu-
demanagement (m/w/d) im Amt für Gebäudemanagement zum schnellstmöglichen Zeit-
punkt.
Haldensleben, 02.03.2021
gez. Stichnoth
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des Jugendhilfeausschusses  
vom 25.02.2021

Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 0245/51/2021: Der Jugendhilfeausschuss beschloss gemäß der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder 
bis zum Schuleintritt aus Mitteln des Förderprogrammes des Bundes „Kinderbetreuungs-
finanzierung 2020 – 2021“ sowie auf Grundlage der durch den Jugendhilfeausschuss des 
Landkreises Börde beschlossenen Einzelkriterien (Beschluss-Nr: 0225/51/2021) die in 
der Anlage 1 aufgeführten und priorisierten Einrichtungen der Kategorie A zur Schaffung 
von neuen Betreuungsplätzen. Für die Kategorie B zum Erhalt von Betreuungsplätzen 
wird eine Quersubventionierung vorgenommen.
Haldensleben, 02.03.2021
gez. Stichnoth
Landrat

Die 1. Verbandsversammlung 2021 des TAV Börde findet statt  

 am: Dienstag, den 16.03.2021
 um: 17.00 Uhr
 Ort: Sitzungssaal „Bode“, Magdeburger Straße 35, 
  39387 Oschersleben (Bode)
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1.  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und  

der Beschlussfähigkeit
2.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung  

der Tagesordnung
3.  Änderungsanträge und Bestätigung der Niederschrift  

vom 17.11.2020
4.  Bericht der Verbandsgeschäftsführerin zu aktuellen Themen  

und zur Umsetzung gefasster Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1) 1. Änderung der Geschäftsordnung   DS 01/2021
5.2) 2. Änderung der Schmutzwasserbeitragssatzung des TAV Börde  DS 02/2021
Nichtöffentlicher Teil
6. Beschlussvorlagen
6.1) Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der TWM GmbH  DS 03/2021
6.2) Antrag auf Erlass der Mahngebühr und Säumniszuschläge   DS 04/2021
6.3) Vergabe Ausrüstung Klärschlammfaulung Kläranlage Oschersleben  DS 05/2021
Öffentlicher Teil 
7. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem Nichtöffentlichen Teil 
8. Bürgerfragestunde
9. Hinweise, Anmerkungen und Informationen
10. Schließung der Sitzung
gez. Kanngießer
Vorsitzender der Verbandsversammlung
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